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100. Verordnung der Salzburger Landesregierung vom
6. November 2001 über das Inverkehrbringen, die Errich-
tung, die Ausstattung und den Betrieb von Feuerungsan-

lagen (Heizungsanlagen-Verordnung)

Auf Grund der §§ 2 bis 5 des Luftreinhaltegesetzes für
Heizungsanlagen, LGBl Nr 71/1994, und des § 30 Abs 8
bis 10 des Bautechnikgesetzes, LGBl Nr 75/1976, jeweils
in der geltenden Fassung wird verordnet:
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1. Abschnitt

Allgemeine Bestimmungen

Anwendungsbereich

§ 1

(1) Diese Verordnung regelt das Inverkehrbringen, die
Errichtung, die Ausstattung und den Betrieb von Feue-
rungsanlagen.

(2) Diese Verordnung gilt nach Maßgabe der folgenden
Bestimmungen für Feuerungsanlagen, die, auch nur teil-
weise, der Beheizung von Räumen oder der Warmwasser-
bereitung dienen oder dazu bestimmt sind. Der 4. bis 6.
Abschnitt sind nur auf Feuerungsanlagen anzuwenden,
bei denen mehr als 20% der Nennwärmeleistung der
Feuerungsanlage der Beheizung von Räumen oder zur
Warmwasserbereitung dienen.

(3) Auf Anlagen, die der Luftreinhalteverordnung für
Kesselanlagen 1989, BGBl Nr 19/1989, zuletzt geändert
durch die Verordnung BGBl II Nr 324/1997, unterliegen,
sind die Bestimmungen dieser Verordnung nicht anzu-
wenden. Auf Anlagen, die den Bestimmungen der Feue-
rungsanlagen-Verordnung – FAV, BGBl II Nr 331/1997,
unterliegen, sind die Bestimmungen des 4. bis 6. Ab-
schnitts, ausgenommen die Bestimmungen über die Kon-
trolle des Inverkehrbringens von Feuerungsanlagen im
6. Abschnitt, nicht anzuwenden.

Begriffsbestimmungen

§ 2

Im Sinn dieser Verordnung gilt als:
1. Abgasverlust: der Anteil der Feuerungsleistung, der

ungenutzt mit den Abgasen die Feuerstätte verlässt;
2. Baureihe: eine Menge von Serienprodukten technisch

gleicher Bauart, aber mit unterschiedlicher Wärmeleis-
tung oder unterschiedlicher Ausführung (zB Verkleidun-
gen), sofern diese die Eigenschaften der Produkte im
Hinblick auf Funktion und Emission nicht beeinflussen;
für die Bestimmung einer Baureihe sind die einschlägi-
gen Önormen oder andere gleichwertige technische
Regeln einer Vertragspartei des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum heranzuziehen;

3. Benannte Stelle: eine Stelle, die zur Durchführung der
Aufgaben im Rahmen des Verfahrens zur Ausstellung
einer Baumusterprüfbescheinigung bestimmt und

nach Art 8 der Richtlinie des Rates 92/42/EWG über
die Wirkungsgrade von mit flüssigen oder gasförmi-
gen Brennstoffen beschickten neuen Warmwasser-
heizkesseln im Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften veröffentlicht ist;

4. Brennstoffwärmeleistung: Wärmeleistung, die der
Feuerung des Heizkessels mit dem Brennstoff zugeführt
wird, wobei der Heizwert (Hu) zugrunde gelegt wird;

5. CO-Emission: die Emission von Kohlenstoffmonoxid;
6. Einzelöfen: Feuerungsanlagen ohne Wärmevertei-

lungseinrichtung (zB Kaminöfen, Küchenherde, Ka-
chelöfen, Raumheizgeräte für Öl oder Gas sowie Ge-
räte ausschließlich zur Warmwasserbereitung);

7. Feuerstätte: Einrichtung zur Verfeuerung fester, flüssi-
ger oder gasförmiger Brennstoffe;

8. Feuerungsanlage: eine technische Einrichtung, in der
zum Zweck der Gewinnung von Nutzwärme Brenn-
stoffe verbrannt und deren Abgase über eine Abgas-
führung abgeleitet werden;

9. Heizungsanlage: Gesamtheit aller technischen Einrich-
tungen zur Wärmeerzeugung, -übertragung, -vertei-
lung und -abgabe;

10. Heizwert (Hu): Wärmemenge, die bei der vollständi-
gen Verbrennung von 1 kg bzw 1 m3 Brennstoff im
Normzustand frei wird, wenn das bei der Verbren-
nung gebildete Wasser dampfförmig vorhanden ist
und die Verbrennungsprodukte auf 25° C zurückge-
führt werden;

11. Inverkehrbringen:
a) das erstmalige Abgeben oder Versenden einer

Feuerungsanlage oder eines Bauteils davon zum
Zweck des Anschlusses;

b) das Herstellen, Zusammenfügen oder Einführen ei-
ner Feuerungsanlage oder eines Bauteils von Feue-
rungen für den Eigengebrauch.

Als Inverkehrbringen gilt nicht das Überlassen von
Feuerungen oder Bauteilen davon zum Zweck der
Prüfung, Lagerung, Verschrottung, Abänderung oder
Instandsetzung sowie das Rückliefern von zur Prü-
fung, Lagerung, Abänderung oder Instandsetzung
übernommenen Kleinfeuerungen oder Bauteilen da-
von an den Auftraggeber;

12. Nennwärmeleistung (Pn): die höchste vom Hersteller
für den Betrieb der Feuerungsanlage (Nennlast) vor-
gesehene Wärmeleistung (Höchstleistung des Wär-
meerzeugers bei Dauerbetrieb);

13. NOx-Emissionen: die Summe der Emissionen von
Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid, berechnet
und angegeben als Stickstoffdioxid (NO2);

14. OGC-Emissionen: die Summe der Emissionen von or-
ganisch gebundenem Kohlenstoff, berechnet und an-
gegeben als elementarer Kohlenstoff;

15. Rußzahl: der Grad der Schwärzung eines Filterpapiers,
verursacht durch die aus der Verbrennung stammen-
den und emittierten Feststoffteilchen (qualitative Be-
urteilung);

16. Staub-Emission: die Emission von dispergierten Parti-
keln unabhängig von Form, Struktur und Dichte, wel-
che auf Basis eines gravimetrischen Messverfahrens
quantitativ beurteilt werden;

17. Wärmeleistungsbereich: der vom Hersteller der Feue-
rungsanlage festgelegte Bereich, in dem diese bestim-
mungsgemäß betrieben werden darf;
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18. Zugelassene Stelle: eine staatliche, staatlich autorisier-
te oder akkreditierte Anstalt oder Stelle einer Ver-
tragspartei des Europäischen Wirtschaftsraumes im
Rahmen des fachlichen Umfangs der Akkreditierung.

2. Abschnitt

Inverkehrbringen von Kleinfeuerungsanlagen

Voraussetzungen

§ 3

(1) Feuerungsanlagen mit einer Brennstoffwärmeleis-
tung bis 400 kW, ausgenommen solche nach § 5 Abs 4
mit einer Nennwärmeleistung von 4 bis 400 kW, und we-
sentliche Bauteile davon dürfen nur in Verkehr gebracht
werden, wenn
1. der Nachweis gemäß § 6 über die Erfüllung der Emis-

sionsgrenzwerte erbracht worden ist;
2. der Nachweis gemäß § 6 über die Erfüllung der Min-

destwirkungsgrade erbracht worden ist;
3. ihnen eine deutschsprachige technische Dokumenta-

tion gemäß § 9 beigegeben ist; und
4. an ihnen ein deutschsprachiges Typenschild gemäß

§ 10 Abs 1 und 4 angebracht worden ist.
(2) Feuerungsanlagen nach § 5 Abs 4 mit einer Nenn-

wärmeleistung von 4 bis 400 kW, ausgenommen solche
unter 6 kW zur Versorgung eines Warmwasserspeicher-
systems mit Schwerkraftumlauf, und wesentliche Bauteile
davon dürfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn
1. der Nachweis gemäß § 6 über die Erfüllung der Emis-

sionsgrenzwerte erbracht worden ist;
2. der Nachweis gemäß § 6 über die Erfüllung der Min-

destwirkungsgrade erbracht worden ist;
3. ihnen eine deutschsprachige technische Dokumenta-

tion gemäß § 9 beigegeben ist; und
4. ein deutschsprachiges Typenschild gemäß § 10 Abs 1

und 4 und die CE-Kennzeichnung gemäß § 10 Abs 2
und 4 angebracht worden sind.

Emissionsgrenzwerte

§ 4

Feuerungsanlagen sowie Bauteile davon in Kombina-
tion mit dem in der technischen Dokumentation angege-
benen Kessel oder Brenner dürfen unter den Prüfbedin-
gungen des § 11 folgende Emissionsgrenzwerte bei be-
stimmungsgemäßem Betrieb nicht überschreiten:

1. bei Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe

Emissionsgrenzwerte (mg/MJ)

CO NOx OGC Staub

Hän-
disch

Biogene
Brennstoffe 1.100 150* 80 60

be-
schickt

Fossile feste
Brennstoffe 1.100 100 80 60

Auto-
matisch

Biogene
Brennstoffe 500** 150* 40 60

be-
schickt

Fossile feste
Brennstoffe 500 100 40 40

* Der NOx-Grenzwert gilt nur für Holzfeuerungsanla-
gen.

** Bei Teillastbetrieb mit 30% der Nennleistung kann der
Grenzwert um 50% überschritten werden.

2. bei Feuerungsanlagen für flüssige Brennstoffe

Emissionsgrenzwerte (mg/MJ)

CO NOx OGC Ruß-
zahl

Ver-
damp-
fungs- ohne Gebläse 20 35 6 1
brenner mit Gebläse 20 35 6 1

Zerstäu-
bungs-

Heizöl Extra
leicht 20 35 6 1

brenner Heizöl Leicht 20 35 6 1

3. bei Feuerungsanlagen für gasförmige Brennstoffe

Emissionsgrenzwerte (mg/MJ)

Erdgas Flüssiggas

CO NOx CO NOx

Atmosphäri-
sche Brenner 20 30*** 35 40***

Gebläse-
brenner 20 30 20 40

*** Der NOx-Grenzwert darf für Durchlauferhitzer
(Durchlaufwasserheizer), Vorratswasserheizer und
Einzelöfen um höchstens 100% überschritten wer-
den.

Wirkungsgrade

§ 5

(1) Feuerungsanlagen, die als Raumheizgeräte oder
Herde dienen, sowie Bauteile davon in Kombination mit
dem in der technischen Dokumentation angegebenen
Kessel oder Brenner dürfen unter den Prüfbedingungen
des § 11 folgende Wirkungsgrade bei bestimmungsge-
mäßem Betrieb nicht unterschreiten:
1. Feste Brennstoffe:

a) Raumheizgeräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78%
b) Herde für fossile Brennstoffe . . . . . . . . . . . . . . 73%
c) Herde für biogene Brennstoffe . . . . . . . . . . . . . 70%

2. Flüssige und gasförmige Brennstoffe:
a) Raumheizgeräte

bis 4 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78%
4 bis 10 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81%
über 10 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84%

b) Herde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73%

(2) Feuerungsanlagen, die als Warmwasserbereiter die-
nen, sowie Bauteile davon in Kombination mit dem in der
technischen Dokumentation angegebenen Kessel oder
Brenner dürfen unter den Prüfbedingungen des § 11 fol-
gende Wirkungsgrade bei bestimmungsgemäßem Betrieb
nicht unterschreiten:
1. Warmwasserbereiter für feste Brennstoffe . . . . . 75%
2. Warmwasserbereiter für flüssige und gasförmige

Brennstoffe:
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a) Durchlauferhitzer (Durchlaufwasserheizer)
bis 12 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83%
über 12 kW . . . . . . . . . . . . . . . . (78,7 + 4 log Pn)%

b) Vorratswasserheizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82%

(3) Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe, die als Zen-
tralheizgeräte dienen, sowie Bauteile davon in Kombina-
tion mit dem in der technischen Dokumentation angege-
benen Kessel oder Brenner dürfen folgende Wirkungsgra-
de bei bestimmungsgemäßem Betrieb unter den Prüfbe-
dingungen des § 11 nicht unterschreiten:
1. bei händisch beschickten Feuerungen:

a) bis 10 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73%
b) über 10 – 200 kW . . . . . . . . . (65,3 + 7,7 log Pn)%
c) über 200 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83%

2. bei automatisch beschickten Feuerungen:
a) bis 10 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76%
b) über 10 – 200 kW . . . . . . . . . (68,3 + 7,7 log Pn)%
c) über 200 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86%.
(4) Feuerungsanlagen, die als Zentralheizgeräte, Nie-

dertemperatur-Zentralheizgeräte und Brennwertgeräte
für flüssige oder gasförmige Brennstoffe dienen, sowie
Bauteile davon in Kombination mit dem in der techni-
schen Dokumentation angegebenen Kessel oder Brenner
dürfen unter den Prüfbedingungen des § 11 folgende
Wirkungsgrade bei bestimmungsgemäßem Betrieb nicht
unterschreiten:

Heizkesseltyp Wirkungsgrad bei Nennlast

Durchschnittliche
Wassertempera-

tur (in °C)

Formel der Wir-
kungsgradanforde-

rung (in%)

Zentralheiz-
geräte 70 ≥ 84 + 2 log Pn

Niedertempe-
ratur-Zentral-
heizgeräte (*) 70 ≥ 87,5 + 1,5 log Pn

Brennwert-
geräte 70 ≥ 91 + 1 log Pn

Heizkesseltyp Wirkungsgrad bei Teillast 30% Pn

Durchschnittliche
Wassertempera-

tur (in °C)

Formel der Wir-
kungsgradanforde-

rung (in%)

Zentralheiz-
geräte ≥50 ≥ 80 + 3 log Pn

Niedertempe-
ratur-Zentral-
heizgeräte (*) 40 ≥ 87,5 + 1,5 log Pn

Brennwert-
geräte 30 (**) ≥ 97 + log Pn

Pn Nennwärmeleistung in kW
(*) Einschließlich Brennwertgeräte für flüssige Brennstoffe
(**)Kessel-Eintrittstemperatur (Rücklauftemperatur)

(5) Bei Feuerungsanlagen, die sowohl zur Raumheizung
als auch zur Warmwasserbereitung dienen, betreffen die
im Abs 3 und 4 festgelegten Anforderungen nur die
Raumheizungsfunktion.

Prüfbericht und Bestätigungen

§ 6

(1) Der Nachweis der Einhaltung der Emissionsgrenz-
werte (§ 4) und der Erfüllung der Wirkungsgrade (§ 5) ist,
soweit die Abs 2 und 3 sowie § 8 nicht anderes bestim-
men, durch einen Prüfbericht einer zugelassenen Stelle zu
erbringen. Der Prüfbericht hat eine zusammenfassende
Beurteilung zu enthalten, ob die Feuerungsanlage die An-
forderungen erfüllt. Bei Serienprodukten genügt der
Nachweis für ein Erzeugnis dieser Serie. Für die Bestim-
mung einer Baureihe sind die einschlägigen Önormen
oder andere gleichwertige technische Regeln einer Ver-
tragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum heranzuziehen.

(2) Für ortsfest gesetzte Öfen oder Herde gilt der Nach-
weis der Einhaltung der Emissionsgrenzwerte und Wir-
kungsgrade als erbracht, wenn derjenige, der die Feue-
rungsanlage in Verkehr bringt, in der technischen Doku-
mentation bestätigt, dass die Abmessungen und die Aus-
führung jener Teile der Kleinfeuerungsanlage, die für die
Erfüllung dieser Anforderungen notwendig sind, mit de-
nen eines Ofens oder Herdes übereinstimmen, für den be-
reits ein positiver Prüfbericht vorliegt.

(3) Für ortsfest gesetzte Öfen und Herde, für die der
Nachweis nach Abs 2 nicht erbracht werden kann, gilt der
Nachweis als erbracht, wenn derjenige, der die Feue-
rungsanlage in Verkehr bringt, unter Zugrundelegung der
Ofenberechnung und des Bauplans des Ofens oder Her-
des in der technischen Dokumentation bestätigt, dass der
ortsfest gesetzte Ofen oder Herd einer für die Planung
und den Bau solcher Öfen oder Herde als geeignet aner-
kannten Richtlinie entspricht. Eine solche Richtlinie gilt als
geeignet anerkannt, wenn durch zugelassene Stellen
durchgeführte diesbezügliche Untersuchungen ergeben
haben, dass entsprechend dieser Richtlinie geplante und
gesetzte Öfen oder Herde die Anforderungen erfüllen.

Anerkennung von Prüfberichten und Zulassungen

§ 7

(1) Prüfberichte auf Grund bundesrechtlicher Bestim-
mungen sind Prüfberichten nach dieser Verordnung
gleichzuhalten, wenn sie von zugelassenen Stellen stam-
men, auf Grund gleichwertiger Prüfverfahren erstellt wur-
den und bestätigen, dass die Emissionsgrenzwerte und die
Wirkungsgradanforderungen eingehalten werden.

(2) Prüfberichte auf Grund landesrechtlicher Bestim-
mungen, die in Erfüllung der Vereinbarungen gemäß
Art 15a B-VG über Schutzmaßnahmen betreffend Klein-
feuerungen und über die Einsparung von Energie erlassen
wurden, sind Prüfberichten nach dieser Verordnung
gleichzuhalten.

(3) Zulassungen zum Inverkehrbringen von Kleinfeue-
rungsanlagen nach landesrechtlichen Bestimmungen, die
in Erfüllung der Vereinbarungen gemäß Art 15a B-VG
über Schutzmaßnahmen betreffend Kleinfeuerungen und
über die Einsparung von Energie erlassen wurden, gelten
als Nachweis der Erfüllung der Anforderungen nach dieser
Verordnung.

(4) Prüfberichte von zugelassenen Stellen eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union oder einer Vertrags-



partei des Europäischen Wirtschaftsraumes sind Prüfbe-
richten nach dieser Verordnung gleichzuhalten, wenn sie
auf Grund gleichwertiger Prüfverfahren erstellt wurden
und bestätigen, dass die Emissionsgrenzwerte und die
Wirkungsgradanforderungen eingehalten werden.

Konformitätsnachweisverfahren

§ 8

(1) Der Nachweis der Einhaltung der Wirkungsgrade
gemäß § 5 Abs 4 ist zu erbringen durch:
1. Baumusterprüfung und
2. Konformitätserklärung.

(2) Die Baumusterprüfung ist der Teil des Konformitäts-
nachweisverfahrens, in dem eine benannte Stelle prüft,
feststellt und bescheinigt, dass das Baumuster, das für die
Produktion repräsentativ ist, den Wirkungsgradanforde-
rungen entspricht.

(3) Der Antrag auf Baumusterprüfung ist vom Herstel-
ler bei einer benannten Stelle einzubringen. Vom Herstel-
ler sind die zur Durchführung der Baumusterprüfung und
zur Erstellung der Prüfbescheinigung notwendigen Unter-
lagen, repräsentativen Muster, Beschreibungen und Erläu-
terungen zur Verfügung zu stellen. Jedenfalls sind vom
Hersteller zu übermitteln:
1. Name und Anschrift des Herstellers;
2. schriftliche Erklärung, dass für das gleiche Baumuster

bei einer anderen benannten Stelle noch keine Prüfung
durchgeführt worden ist oder durchgeführt wird;

3. Entwürfe, Fertigungszeichnungen und -pläne von Bau-
teilen, Schaltkreisen udgl;

4. eine Aufzählung der angewandten technischen Nor-
men gemäß Art 5 Abs 2 der Richtlinie 92/42/EWG bzw
eine Darstellung der zur Erreichung der Anforderungen
sonst gewählten Lösungen;

5. Ergebnisse der Konstruktionsberechnungen, Prüfungen
udgl;

6. Prüfberichte.
(4) Die benannte Stelle hat die Baumusterprüfung nach

dem Anhang III der Richtlinie 92/42/EWG durchzufüh-
ren. Entspricht das Baumuster den Anforderungen des § 5
Abs 4, ist eine Prüfbescheinigung auszustellen, die dem
Hersteller zuzustellen ist. Diese Prüfbescheinigung hat die
Ergebnisse der Prüfung, die an sie geknüpften Bedingun-
gen und die für die Identifizierung des genehmigten Bau-
musters erforderlichen Angaben zu enthalten. Einschlägi-
ge technische Unterlagen sowie Zeichnungen und Pläne
sind anzuschließen. Die benannte Stelle hat eine Abschrift
der Prüfbescheinigung den anderen benannten Stellen zu
übermitteln. Auf begründete Aufforderung sind auch Ko-
pien der Anhänge und der Berichte zu übermitteln.

(5) Der Hersteller hat die benannte Stelle über alle für
die Übereinstimmung mit den Anforderungen des
§ 5 Abs 4 relevanten Änderungen, die an der Feuerungs-
anlage vorgenommen werden sollen, zu unterrichten. So-
weit die Änderung die Übereinstimmung mit den Anfor-
derungen des § 5 Abs 4 beeinflussen kann, ist eine neue
Baumusterprüfung durchzuführen.

(6) Die Konformitätserklärung ist der Teil des Konformi-
tätsnachweisverfahrens, in dem der Hersteller schriftlich

erklärt, dass eine Prüfbescheinigung ausgestellt wurde
und durch die Anwendung der gemäß Anhang IV der
Richtlinie 92/42/EWG in den Modulen C (Konformität mit
der Bauart), D (Qualitätssicherung Produktion) oder E
(Qualitätssicherung Produkt) vorgesehenen Verfahren
oder Maßnahmen sichergestellt ist, dass die Feuerungsan-
lage mit dem geprüften Baumuster übereinstimmt.

(7) Bei Feuerungsanlagen für gasförmige Brennstoffe
entspricht das Verfahren zur Bewertung der Konformität
nach den Abs 2 bis 6 dem Verfahren zur Bewertung der
Konformität mit den Sicherheitsanforderungen nach der
Richtlinie 90/396/EWG.

Technische Dokumentation

§ 9

(1) Die technische Dokumentation hat zu enthalten:
1. Angaben über den bestimmungsgemäßen Betrieb der

Feuerungsanlage oder des wesentlichen Bauteils (Be-
triebs- und Wartungsanleitung);

2. Namen und Anschrift der zugelassenen Stelle, Nummer
des Prüfberichtes bzw der Baumusterprüfbescheini-
gung bei Feuerungsanlagen gemäß § 5 Abs 4, Ausstell-
datum;

3. eine Bestätigung im Sinn des § 6 Abs 2 bzw 3 bei orts-
fest gesetzten Öfen an Stelle des Prüfberichtes gemäß
Z 2;

4. die Konformitätserklärung bei Feuerungsanlagen ge-
mäß § 5 Abs 4;

5. Angabe der Emissionswerte;
6. bei händisch beschickten Feuerungsanlagen, wenn dies

zur Einhaltung der Emissionsgrenzwerte gemäß § 4 er-
forderlich ist, den Hinweis, dass die Feuerungsanlage
nur mit einem Pufferspeicher betrieben werden darf.
(2) Wesentliche Bauteile von Feuerungsanlagen müssen

bei ihrem Inverkehrbringen mit einem Hinweis versehen
sein, aus dem hervorgeht, wie sie im Hinblick auf die Ein-
haltung der Emissionsgrenzwerte und der Wirkungsgrade
mit anderen wesentlichen Bauteilen kombiniert werden
können.

Typenschild und CE-Kennzeichnung

§ 10

(1) Das Typenschild ist am Brenner und am Kessel oder
– wenn dies nicht möglich ist – an einem sonstigen Bauteil
der Feuerungsanlage anzubringen. Das Typenschild hat
folgende Angaben zu enthalten:
1. Namen und Firmensitz des Herstellers;
2. Type und Handelsbezeichnung, unter der die Feue-

rungsanlage oder der wesentliche Bauteil vertrieben
wird;

3. Herstellnummer und Baujahr;
4. Nennwärmeleistung und Wärmeleistungsbereich;
5. Brennstoffwärmeleistung der Feuerungsanlage bei

Nennwärmeleistung;
6. zulässige Brennstoffe;
7. zulässiger Betriebsdruck (des Wärmeträgers) in bar;
8. höchstzulässige Betriebstemperatur (des Wärmeträ-

gers) in Grad Celsius;
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9. Elektroanschluss (V, Hz, A) und Leistungsaufnahme
(W);

10. bei händisch beschickten Feuerungsanlagen, wenn
dies zur Einhaltbarkeit der Emissionsgrenzwerte ge-
mäß § 4 erforderlich ist, den Hinweis, dass die Feue-
rungsanlage nur mit einem Pufferspeicher betrieben
werden darf.

Bei ortsfest gesetzten Öfen hat das Typenschild lediglich
die Angaben nach Z 1 bis 4 zu enthalten.

(2) An den im § 5 Abs 4 genannten Feuerungsanlagen
ist die CE-Kennzeichnung anzubringen, wenn der erfor-
derliche Nachweis der Konformität gemäß § 8 erbracht
worden ist. Die CE-Kennzeichnung muss dem Muster des
Anhangs 1 der Richtlinie 92/42/EWG entsprechen.

(3) Mit der CE-Kennzeichnung wird die Konformität
der Feuerungsanlage mit den Anforderungen des
§ 5 Abs 4 bescheinigt. Sind auf die Feuerungsanlage
auch andere Rechtsvorschriften anzuwenden, die ande-
re Aspekte als Wirkungsgrade behandeln und auf Grund
derer die CE-Kennzeichnung vorgesehen ist, wird mit
der CE-Kennzeichnung auch bescheinigt, dass die Kon-
formität der Feuerungsanlage auch mit jenen anderen
Rechtsvorschriften vorliegt. Wenn jedoch während einer
Übergangszeit die Wahl der anzuwendenden Rechts-
vorschriften freisteht, wird durch die CE-Kennzeichnung
nach dieser Verordnung lediglich die Übereinstimmung
mit den Bestimmungen der vom Hersteller angewende-
ten Rechtsvorschriften bescheinigt. In diesem Fall müs-
sen die der Feuerungsanlage beiliegenden Unterlagen,
Hinweise und Anleitungen die Nummern der jeweils an-
gewendeten Richtlinien entsprechend ihrer Veröffent-
lichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft
tragen.

(4) Typenschild und CE-Kennzeichnung sind sichtbar,
gut lesbar und dauerhaft auf Kessel, Brenner oder einen
sonstigen wesentlichen Bauteil anzubringen. Die CE-
Kennzeichnung ist auch auf der Verpackung anzubringen
und in der Verwenderinformation abzudrucken. Das An-
bringen der CE-Kennzeichnung an anderen als den im
§ 5 Abs 4 genannten Feuerungsanlagen oder an solchen
Feuerungsanlagen, die die dort genannten Anforderun-
gen nicht oder nicht mehr erfüllen, ist verboten. Das An-
bringen von anderen Kennzeichnungen, die die Sichtbar-
keit oder Lesbarkeit des Typenschildes oder der CE-Kenn-
zeichnung beeinträchtigen oder die Verwechslungen her-
vorrufen können, ist unzulässig.

Prüfbedingungen

§ 11

(1) Die Prüfung des Emissionsverhaltens und der Wir-
kungsgrade muss hinsichtlich der Prüfverfahren und der
Prüfbedingungen nach den allgemein anerkannten Re-
geln der Technik erfolgen. Bei der Ermittlung der Regeln
der Technik ist vorrangig auf die entsprechenden Önor-
men oder auf andere gleichwertige technische Regeln ei-
ner Vertragspartei des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum Bedacht zu nehmen.

(2) Das Einhalten der Emissionsgrenzwerte für feste
und flüssige Brennstoffe gemäß § 4 muss bei Nennleis-

tung und bei kleinster angegebener Teillast des Wärme-
leistungsbereiches nachgewiesen werden.

(3) Zusätzlich zu Abs 2 gilt für Feuerungsanlagen für
feste Brennstoffe: Der Nachweis bei kleinster Teillast ist
bei händisch beschickten Feuerungsanlagen bei höchstens
50% der Nennleistung und bei automatisch beschickten
Feuerungsanlagen bei höchstens 30% der Nennleistung
zu erbringen.
Weiters gilt:
a) für händisch beschickte Feuerungsanlagen:

1. Die Emissionen sind bei Nennleistung durch Beob-
achtung von zwei aufeinander folgenden Abbrand-
perioden zu beurteilen. Dabei sind die Emissions-
werte für CO, OGC und NOx als arithmetische Mit-
telwerte, bei ungleichförmigem Verbrennungsver-
lauf als energetisch gewichtete Mittelwerte, über
die Versuchszeit anzugeben. Der Emissionswert für
Staub ist der aus jeweils drei Halbstundenmittelwer-
ten einer Abbrandperiode gebildete arithmetische
Mittelwert. Dauert die Abbrandperiode weniger als
1,5 Stunden, genügen jeweils zwei Halbstunden-
mittelwerte. Keiner der gebildeten Emissionswerte
darf die Emissionsgrenzwerte gemäß § 4 über-
schreiten. Falls bei händisch beschickten Feuerungs-
anlagen der Nachweis bei kleinster Teillast nicht er-
bracht werden kann, ist auf dem Typenschild als
auch in der technischen Dokumentation der Einbau
eines dementsprechenden Wärmespeichers vorzu-
schreiben.

2. Für die Beurteilung der Emissionen bei kleinster Teil-
last des Wärmeleistungsbereiches genügt die Beob-
achtung einer Abbrandperiode. Dabei ist lediglich
der Nachweis des Einhaltens der Emissionsgrenzwer-
te für CO und OGC zu erbringen. Das Erreichen des
Teillastbetriebs muss durch eine vorhandene selbst-
tätige Regelung erfolgen.

b) für automatisch beschickte Feuerungsanlagen:
Die Emissionsgrenzwerte für CO, NOx und OGC sind
als arithmetische Mittelwerte der Emission während der
gesamten Versuchszeit (zumindest drei Stunden) anzu-
geben. Der Emissionswert für Staub ist der aus zumin-
dest drei Halbstundenmittelwerten der Versuchszeit
gebildete arithmetische Mittelwert. Bei kleinster Teillast
des Wärmeleistungsbereiches ist lediglich der Nachweis
des Einhaltens der Emissionsgrenzwerte für CO und
OGC zu erbringen. Das Erreichen des Teillastbetriebs
muss durch eine vorhandene selbsttätige Regelung er-
folgen.
(4) Bei flüssigen Brennstoffen ist der Stickstoffgehalt

anzugeben. Bei flüssigen Brennstoffen beziehen sich die
Emissionsgrenzwerte für NOx auf einen Stickstoffgehalt
von 140 mg/kg an organisch gebundenem Stickstoff
im Heizöl. Bei höheren bzw bei niedrigeren Stickstoff-
gehalten des Brennstoffes ist der Grenzwert für NOx
wie folgt zu ermitteln: Bei Stickstoffgehalten des Brenn-
stoffes, die den oben angeführten Basiswert von
140 mg/kg überschreiten, ist der Grenzwert für NOx
pro zusätzlichem 1 mg Stickstoff pro kg Brennstoff um
0,06 mg/MJ höher anzusetzen, jedoch höchstens mit
130 mg/MJ. Bei niedrigerem Gehalt an organisch ge-
bundenem Stickstoff im Brennstoff ist der Grenzwert für
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NOx pro 1 mg Stickstoff im Brennstoff um 0,06 mg/MJ
niedriger anzusetzen.

(5) Feuerungsanlagen, die ausschließlich für den Betrieb
mit Flüssiggas konstruiert sind, sind mit dem Prüfgas G 31,
alle übrigen Feuerungsanlagen, die mit Gas betrieben
werden, mit dem Prüfgas G 20 zu prüfen.

3. Abschnitt

Errichtung und Ausstattung von Heizungsanlagen

Kleinfeuerungsanlagen

§ 12

(1) Feuerungsanlagen mit einer Brennstoffwärmeleis-
tung bis 400 kW, ausgenommen solche nach § 5 Abs 4
mit einer Nennwärmeleistung von 4 bis 400 kW, und we-
sentliche Bauteile davon dürfen nur errichtet bzw einge-
baut werden, wenn die Voraussetzungen des § 3 Abs 1
Z 1 bis 4 gegeben sind.

(2) Feuerungsanlagen nach § 5 Abs 4 mit einer Nenn-
wärmeleistung von 4 bis 400 kW, ausgenommen solche
unter 6 kW zur Versorgung eines Warmwasserspeicher-
systems mit Schwerkraftumlauf, und wesentliche Bau-
teile davon dürfen nur errichtet bzw eingebaut werden,
wenn die Voraussetzungen des § 3 Abs 2 Z 1 bis 4 
gegeben sind.

Ausstattung

§ 13

(1) Feuerungsanlagen für flüssige und gasförmige
Brennstoffe müssen mit einer Messeinrichtung (Be-
triebsstundenzähler, Gaszähler etc) ausgestattet sein,
aus der der jährliche Brennstoffverbrauch ermittelt wer-
den kann. Dies gilt nicht, wenn der jährliche Brenn-
stoffverbrauch auch ohne Messeinrichtung durch regel-
mäßige Aufzeichnungen (zB Lieferscheine, Rechnun-
gen) einfach ermittelt werden kann und er auf diese
Weise belegt wird.

(2) Die Angaben des Herstellers der Feuerungsanlage
über den erforderlichen Rauch- und Abgasfang und den
erforderlichen Förderdruck (Kaminzug) sind einzuhal-
ten. Ist durch das Abgassystem ein höherer Förderdruck
zu erwarten, ist eine Nebenlufteinrichtung (zB Zugreg-
ler) einzubauen. Diese muss so ausgeführt sein, dass ein
Austritt von Verbrennungsgasen in den Raum verhin-
dert wird. Eine Nebenlufteinrichtung in Wohnräumen ist
unzulässig, wenn diese nicht Bestandteil einer geprüften
Feuerungsanlage ist. Im Wohnbereich aufgestellte Feue-
rungsanlagen müssen jedenfalls eine Einstellmöglichkeit
der Verbrennungsluftmenge (Drosselung der Verbren-
nungsluft) zur Einhaltung der erforderlichen Mindest-
wirkungsgrade aufweisen, die raumluftunabhängig aus-
geführt sein soll.

(3) Bei Feuerungsanlagen mit einer Nennwärme-
leistung ab 100 kW ist im Abgasrohr eine Temperatur-
messeinrichtung in der Nähe der Messöffnung oder ent-
fernbar in der Messöffnung zu installieren.

(4) Wärmeerzeuger für Feuerungsanlagen müssen
mit Einrichtungen ausgestattet sein, die zur Begrenzung

von Betriebsbereitschaftsverlusten geeignet sind (zB
Luftabschlussklappen am Brenner, automatisch wirk-
same Zugregler im Rauchrohr oder Rauchfang). Bei
mehreren Wärmeerzeugern haben Einrichtungen vor-
handen zu sein, die wasserseitige Wärmeverluste ge-
genüber Wärmeerzeugern, die nicht in Betrieb stehen,
verhindern.

Messöffnungen

§ 14

(1) Wenn die Feuerungsanlage keine vom Hersteller
vorgesehene Messöffnung aufweist, ist eine verschließ-
bare Messöffnung mit einem Durchmesser von mindes-
tens 10 mm an einer leicht und gefahrenfrei zugängli-
chen Stelle im Verbindungsstück zwischen Feuerstätte
und Strömungssicherung bzw Nebenlufteinrichtung, ei-
ner Wanddurchführung, dem Rauch- oder Abgasfang
einzubauen.

(2) Feuerungsanlagen für die Verfeuerung von Holz
über 400 kW Nennwärmeleistung müssen in einem ge-
raden Teil des Rauchrohres an einer leicht und gefahren-
frei zugänglichen Stelle zwei verschließbare Messöff-
nungen mit einem Durchmesser von jeweils 13 mm und
eine solche mit einem Durchmesser von 65 mm aufwei-
sen. In einem Abstand von mindestens dem vierfachen
Innendurchmesser des Rauchrohres vor und dem zwei-
fachen nach den Messöffnungen dürfen keine Veren-
gungen, Bögen, Erweiterungen oder sonstige Einbauten
sein.

Planungsgrundlagen

§ 15

(1) Soweit Feststofffeuerungen gemäß § 10 Abs 1
mit einem Pufferspeicher ausgestattet sein müssen, hat
die Dimensionierung des Pufferspeichers der
ÖNORM M 7510 Teil 4 Überprüfung von Heizungsanla-
gen für feste Brennstoffe mit einer Nennwärmeleistung
bis 300 kW; Ausgabe Mai 1997 oder einer gleichwertigen
Europäischen Norm bzw einer gleichwertigen Norm eines
Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines sons-
tigen Vertragsstaates des Europäischen Wirtschafts-
raumes zu entsprechen.

(2) Die Dimensionierung von Heizungsanlagen soll so
erfolgen, dass bei gewöhnlicher Benutzung eine Mindest-
betriebsstundenanzahl von 1.700 Stunden pro Jahr (Hei-
zung und Warmwasser) unter Berücksichtigung von vor-
handenen Zweitwärmeerzeugern (Solaranlage, Kachel-
ofen etc) sowie Pufferspeichern erreicht wird.

(3) Bei Gaszentralheizgeräten sollen vorzugsweise
Brennwertgeräte und in zweiter Linie Niedertemperatur-
geräte eingesetzt werden. Generell sollen Zentralheiz-
geräte mit höherer Effizienz vorgezogen werden.

Wärmedämmung der Anlagen zur Wärmeverteilung

§ 16

Rohrleitungen zur Wärmeverteilung sind nach der
ÖNORM M 7580 Wärmedämmung von Heizungsanla-



gen; Anforderungen, Nachweise, Rechenverfahren; Aus-
gabe Juni 1985 oder einer gleichwertigen Europäischen
Norm bzw einer gleichwertigen Norm eines Mitglied-
staates der Europäischen Union oder eines sonstigen Ver-
tragsstaates des Europäischen Wirtschaftsraumes gegen
Wärmeverluste zu dämmen. Dies gilt nicht für Armaturen
und Rohrleitungen, die der Wärmeabgabe an Räume 
dienen.

4. Abschnitt

Emissionsbegrenzungen

Feststofffeuerungsanlagen

§ 17

(1) Bei Feststofffeuerungsanlagen dürfen folgende
Grenzwerte nicht überschritten werden:

händisch
beschickt

automatisch
beschickt

Abgasverlust
(Vol%) 20 20

Kohlenmonoxid
(mg/m3) 3.500 1.500

Abgastemperatur
(°C) 250 250

(2) Die Grenzwerte gemäß Abs 1 gelten nur für Anla-
gen, die nach den Bestimmungen des 2. Abschnitts in
Verkehr gebracht wurden. Der Grenzwert für Kohlen-
monoxid ist für biogene Brennstoffe auf einen Sauerstoff-
gehalt von 13%, für fossile Brennstoffe auf einen Sauer-
stoffgehalt von 6% bezogen.

(3) Bei Feststofffeuerungsanlagen für biogene Brenn-
stoffe mit einer Brennstoffwärmeleistung über 400 bis
4.000 kW dürfen folgende Grenzwerte (bezogen auf ei-
nen Sauerstoffgehalt von 13% und Normbedingungen)
nicht überschritten werden:

Brennstoffwärme-
leistung

über 400 kW bis
2.000 kW

Brennstoffwärme-
leistung

über 2.000 kW bis
4.000 kW

Staub 
(mg/m3) 150 50

CO 
(mg/m3) 250 250

NOx 
(mg/m3) 300 300

OGC 
(mg/m3) 20 20

Ölfeuerungsanlagen

§ 18

Bei Ölfeuerungsanlagen dürfen folgende Grenzwerte
nicht überschritten bzw Mindestwerte nicht unterschrit-
ten werden:

1. Atmosphärische Brenner

Einbau bis
30. 11. 1994

Einbau ab
1. 12. 1994

Rußzahl max 2 1

Kohlendioxidgehalt
(in Vol%) mind 4 6

Abgastemperatur
(in °C) max – 250

Abgasverlust (in%) max 22 15

2. Zerstäubungsbrenner

Einbau bis
31. 12. 1994

Einbau ab
1. 1. 1995

Rußzahl max
– Heizöl Extra leicht
– Heizöl Leicht

2 1
2 1

Kohlendioxidgehalt (in
Vol%) mind
– Heizöl Extra leicht
– Heizöl Leicht

10 12
10 12

Abgastemperatur (in °C)
max 250 220

Abgasverlust (in%) max 12 10

Gasfeuerungsanlagen

§ 19

(1) Bei Gasfeuerungsanlagen dürfen folgende Grenz-
werte nicht überschritten werden:

Einbau bis
31. 12. 1994

Einbau ab
1. 1. 1995

Abgasverlust max
(Vol%) 12 10

(2) Der Kohlenmonoxidgehalt darf höchstens 150
mg/m3 betragen; er ist auf einen Sauerstoffgehalt von 0%
bezogen. Diese Anforderung gilt nur für Feuerungsanla-
gen, die nach den Bestimmungen des 2. Abschnitts in
Verkehr gebracht wurden.

5. Abschnitt

Brennstoffe

Zulässige Brennstoffe

§ 20

(1) In Feuerungsanlagen dürfen nur verfeuert wer-
den:
1. gasförmige Brennstoffe der Gasfamilien 2 H und 3 H;
2. Heizöl Extra leicht (Ofenheizöl, Gasöl) und Heizöl

Leicht;
3. feste fossile bindemittelfreie Brennstoffe, die aus erd-

geschichtlichen Lagerstätten gewonnen werden, und
zwar Braun- und Steinkohle, Briketts, Torf und Koks,
ausgenommen Petro(l)koks;
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4. naturbelassenes Holz, Hackschnitzel sowie Verpres-
sungsprodukte davon (zB Holzbriketts, Pellets, sonstige
Presslinge);

5. sonstige feste biogene Brennstoffe, die ausschließlich
naturbelassene erneuerbare Materie als Ausgangsma-
terial haben (zB Rinde, Stroh, Sägespäne);

6. Abfälle (Altstoffe) mit überwiegend biogenem Ur-
sprung, die im Sinn des § 1 Abs 7 Z 9 des Salzburger
Abfallwirtschaftsgesetzes 1998 thermisch verwertet
werden;

7. flüssige biogene Brennstoffe, die ausschließlich erneu-
erbare Materie (Pflanzen) als Ausgangsmaterial haben
(zB Ölsaaten);

8. Gase, die aus Vergärungsprozessen von überwiegend
biogenen Materialien stammen.

Vorschreibungen, mit denen der Betrieb einer Feuerungs-
anlage im Einzelfall nach § 30 Abs 10 des Bautechnikge-
setzes auf die Verwendung bestimmter Brennstoffe einge-
schränkt wird, bleiben unberührt.

(2) Für die Klassifikation der Brennstoffe gemäß Abs 1
sind maßgeblich:
a) für Z 1 die ÖNORM EN 437 Prüfgase; Prüfdrücke; Ge-

rätekategorien; Ausgabe Mai 1994, in der Fassung EN
437/A1 (April 1997) und EN 437/A2 (Jänner 2000);

b) für Z 2 die ÖNORMEN C 1108 Flüssige Brennstoffe;
Heizöle, Anforderungen; Ausgabe September 1994,
und C 1109 Flüssige Brennstoffe; Ofenheizöl, Gasöl zu
Heizzwecken; Heizöl Extra leicht; Anforderungen; Aus-
gabe September 1998;

c) für Z 3 folgende Definitionen:
– Steinkohle ist eine Kohle, die beim Kochen mit Alkali

und Salpetersäure eine farblose Lösung ergibt und
deren Strich auf einer unglasierten Porzellanplatte fast
stets schwarz ist.

– Braunkohle ist eine Kohle, die beim Kochen mit Alka-
li eine starke Dunkelfärbung der Lösung und beim
Kochen mit verdünnter Salpetersäure eine gelbliche
bis rötliche Lösung ergibt und deren Strich stets
braun ist;

d) für Z 4 die ÖNORM M 7132 Energiewirtschaftliche
Nutzung von Holz und Rinde als Brennstoff; Begriffsbe-
stimmungen und Merkmale; Ausgabe Juli 1998, die
ÖNORM M 7133 Holzhackgut für energetische Zwe-
cke; Anforderungen und Prüfbestimmungen; Ausgabe
Februar 1998 sowie die ÖNORM M 7135 Presslinge
aus naturbelassenem Holz oder naturbelassener Rinde
– Pellets und Briketts – Anforderungen und Prüfbestim-
mungen; Ausgabe November 2000;

e) für Z 7 die ÖNORM (Vornorm) C 1190 Kraftstoffe,
Dieselmotoren, Rapsölmethylester; Anforderungen;
Ausgabe Januar 1995 sowie die ÖNORM M (Vornorm)
C 1191, Kraftstoffe, Dieselmotoren, Fettsäuremethyl-
ester, Anforderungen; Ausgabe 1997.

An Stelle von Önormen sind auch gleichwertige Europäi-
sche Normen bzw gleichwertige Normen eines Mitglied-
staates der Europäischen Union oder eines sonstigen Ver-
tragsstaates des Europäischen Wirtschaftsraumes an-
wendbar.

(3) Brennstoffe gemäß Abs 1 Z 5 bis 8 dürfen nur ver-
feuert werden, wenn die Feuerungsanlage dafür geeignet
ist und eine Bewilligung oder behördliche Kenntnisnahme
nach anderen Rechtsvorschriften des Bundes oder des
Landes dafür vorliegt.

(4) In Feuerungsanlagen, die nach Maßgabe des 2. Ab-
schnitts in Verkehr gebracht worden sind, dürfen jene
Brennstoffe verwendet werden, die am Typenschild (§ 10)
als zulässige Brennstoffe bezeichnet sind.

(5) Heizöl Leicht darf nur in Feuerungsanlagen mit einer
Nennwärmeleistung ab 70 kW verwendet werden.

(6) Papier, Kartonagen sowie Naturholzsteigen und Tei-
le davon dürfen nur zum Anfeuern im dafür notwendigen
Ausmaß verwendet werden.

(7) Der Einsatz von Brennstoffen oder Abfällen, welcher
nicht den Anforderungen dieses Abschnitts entspricht, ist
verboten.

Besondere Anforderungen an Brennstoffe

§ 21

(1) Der Schwefelgehalt von Kohle, Briketts und Koks
darf, bezogen auf den unteren Heizwert und den ver-
brennbaren Anteil des Schwefels im wasserfreien Zustand,
höchstens 0,30 g/MJ betragen.

(2) Der Schwefelgehalt in Heizölen darf folgende Wer-
te, ausgedrückt in prozentuellen Masseanteilen, höchs-
tens betragen:
1. bei Heizöl Extra leicht (Ofenheizöl) . . . . . . . . . . . 0,10;
2. bei Heizöl Leicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20.

(3) Die Bestimmung des Schwefelgehalts hat zu erfol-
gen:
a) für Kohle, Briketts und Koks ist der verbrennbare

Schwefel durch Differenzbildung des Gesamtschwefels
(Verbrennung im Sauerstoffstrom bei mindestens
1.573 K (1.300° C) und des bei einer Temperatur von
1.088 K (815° C) in oxidierender Atmosphäre in die
Asche eingebundenen Schwefels zu bestimmen; der
Wert ist auf den unteren Heizwert und den wasserfrei-
en Zustand zu beziehen;

b) für die Heizöle nach ÖNORM EN 24260 Bestimmung
des Schwefelgehalts von Mineralölprodukten; Verbren-
nung nach Wickbold; Ausgabe Mai 1994 oder einer
gleichwertigen Europäischen Norm bzw einer gleich-
wertigen Norm eines Mitgliedstaates der Europäischen
Union oder eines sonstigen Vertragsstaates des Euro-
päischen Wirtschaftsraumes.
(4) Der Wassergehalt von Holz darf, bezogen auf die

Masse des wasserhaltigen Holzes, höchstens 25% betra-
gen. Der Wassergehalt von Hackgut darf höchstens 35%
betragen.

6. Abschnitt

Kontrolle

Pflichten der Verfügungsberechtigten

§ 22

(1) Die Verfügungsberechtigten von Feuerungsanlagen
haben sicherzustellen, dass
1. nur zulässige Brennstoffe verwendet werden;
2. die nach dieser Verordnung festgelegten Überprüfun-

gen durchgeführt werden; und
3. festgestellte Mängel (§ 26) behoben werden.

(2) Zum Nachweis, dass nur zulässige Brennstoffe ver-
wendet werden, haben die Verfügungsberechtigten ge-
eignete Belege (zB Rechnungen, Lieferscheine, sonstige



Papiere des Warenverkehrs) zu führen, aus denen die Ein-
haltung der Verpflichtungen (insbesondere die Einhaltung
des höchstzulässigen Schwefelgehalts) hervorgeht und
drei Jahre nach Einkauf aufzubewahren. Bei Überprüfun-
gen sind diese auf Verlangen den Überprüfungsorganen
zugänglich zu machen. Diese Nachweispflicht gilt nicht
bei der Verwendung von Brennstoffen gemäß § 20 Abs 1
Z 1. Die Werte des § 21 Abs 4 (Wassergehalt) gelten als
eingehalten, wenn das Holz in zerkleinertem Zustand
(Scheiter etc) bzw das Hackgut durch mindestens ein Jahr
lang an einem durchlüfteten trockenen Ort gelagert wor-
den ist.

(3) Zum Nachweis, dass die Überprüfungen gemäß den
§§ 23 bis 25 durchgeführt und festgestellte Mängel beho-
ben wurden, haben die Verfügungsberechtigten für jede
Feuerungsanlage, die nach diesem Abschnitt zu überprü-
fen ist, ein Kontrollheft nach Maßgabe des § 29 zu füh-
ren, sicher zu verwahren und den Überprüfungsorganen
im Aufstellungsraum der Feuerungsanlage zugänglich zu
machen.

Kontrolle und Überprüfung

§ 23

(1) Zur Kontrolle der Einhaltung der Bestimmungen des
2. Abschnitts sind der Landesregierung auf Verlangen die
erforderlichen Unterlagen vorzulegen und Auskünfte zu
erteilen. Fremdsprachendokumenten sind autorisierte
Übersetzungen in deutscher Sprache anzuschließen. Wer-
den Feuerungsanlagen unzulässigerweise in Verkehr ge-
bracht, ist § 13 des Salzburger Bauproduktegesetzes sinn-
gemäß anzuwenden.

(2) Bei Feuerungsanlagen, für deren Inverkehrbringen
die Bestimmungen des 2. Abschnitts gelten, ist zu über-
prüfen, ob sie das erforderliche Typenschild und die erfor-
derliche CE-Kennzeichnung tragen. Tragen solche Feue-
rungsanlagen das Typenschild, ist auch zu überprüfen, ob
der am Typenschild angegebene Brennstoff verwendet
wird.

(3) Die Überprüfung der in den §§ 17 bis 19 festgeleg-
ten Emissionsbegrenzungen erfolgt durch sinngemäße
Anwendung folgender Önormen oder gleichwertiger Eu-
ropäischer Normen bzw gleichwertiger Normen eines
Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines sons-
tigen Vertragsstaates des Europäischen Wirtschaftsrau-
mes:
a) ÖNORM M 7510 Teil 1 und 2 Überprüfung von Hei-

zungsanlagen, Brennstoffart: Heizöle oder Brenngase;
Ausgabe März 1996;

b) ÖNORM M 7510 Teil 4 Überprüfung von Heizungsan-
lagen für feste Brennstoffe; Ausgabe Mai 1997;

c) ÖNORM M 7531 Prüfung der Rauchgase von Ölfeue-
rungen – Bestimmung der Rußzahl; Ausgabe März
2001;

d) ÖNORM M 9466 Emissionsbegrenzung für luftverun-
reinigende Stoffe aus Feuerungsanlagen für Holzbrenn-
stoffe mit einer Nennwärmeleistung ab 50 kW, Anfor-
derungen und Prüfung am Aufstellungsort; Ausgabe
Juni 1998.
(4) Bei Ölfeuerungsanlagen ist die Ölhältigkeit des Ab-

gases durch eine Sichtprüfung zu kontrollieren. Bestehen
begründete Zweifel an der Ölfreiheit, ist eine Überprü-

fung nach der ÖNORM M 7532 Prüfung der Rauchgase
von Ölfeuerungen für den Hausbrand und für Kleinheiz-
anlagen; Fließmittelverfahren zum Nachweis von Ölderi-
vaten; Ausgabe August 1984 oder einer gleichwertigen
Europäischen Norm bzw einer gleichwertigen Norm eines
Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines sons-
tigen Vertragsstaates des Europäischen Wirtschaftsrau-
mes vorzunehmen. Bei Feststofffeuerungsanlagen, die
nach dem Typenschild einen Pufferspeicher benötigen, ist
dessen Dimensionierung (Pufferspeicherinhalt) zu kon-
trollieren.

(5) Liegt die Messöffnung bei Gasfeuerungsanlagen
mit atmosphärischen Brennern nicht zwischen Feuerstätte
und Strömungssicherung, ist mit geeigneten Messmetho-
den (Messung an mehreren Punkten udgl) nach der Strö-
mungssicherung im Abgasstrom zu messen und ein Mit-
telwert der jeweiligen Sauerstoff- und/oder Kohlendioxid-
sowie der Kohlenmonoxidkonzentration und der Abgas-
temperatur zu ermitteln.

(6) Die Einhaltung der §§ 20 und 21 ist durch eine
Sichtprüfung zu kontrollieren. Bestehen begründete
Zweifel, dass entgegen dieser Bestimmungen unzulässige
Brennstoffe verwendet werden, sind die Belege (§ 22
Abs 2) einzusehen.

Wiederkehrende Überprüfung

§ 24

(1) Die Verfügungsberechtigten von Feuerungsanlagen
mit einer Nennwärmeleistung ab 4 kW haben Überprü-
fungen gemäß § 23 Abs 2 bis 6 einmal jährlich im Zeit-
raum vom 1. September bis 30. Juni (Kontrollperiode)
durchführen zu lassen, soweit sich aus den Abs 2 und 3
nicht anderes ergibt. Überprüfungen, die außerhalb dieses
Zeitraums durchgeführt werden, sind dem nachfolgenden
zuzurechnen. Zwischen den Überprüfungen müssen min-
destens neun Monate liegen.

(2) Einer Überprüfung nach Abs 1 bedürfen nicht:
1. Einzelöfen,
2. Feststofffeuerungsanlagen, die nicht nach den Bestim-

mungen des 2. Abschnitts in Verkehr gebracht worden
sind.
(3) Feststofffeuerungsanlagen für biogene Brennstoffe

mit einer Brennstoffwärmeleistung über 400 bis 2.000 kW
sind in Abständen von höchstens fünf Jahren und solche
mit einer Brennstoffwärmeleistung über 2.000 bis 4.000
kW in Abständen von höchstens drei Jahren wiederkeh-
rend zu überprüfen. Die Überprüfung bezieht sich auf die
Einhaltung der im § 17 Abs 3 festgelegten Grenzwerte.

(4) Besondere Überprüfungen gemäß § 25 und Nach-
kontrollen nach Mängelbehebungen, die als Überprüfun-
gen gemäß § 23 durchgeführt und nach § 29 in das Kon-
trollheft eingetragen werden, sind bei der Verpflichtung
zur Durchführung von wiederkehrenden Überprüfungen
zu berücksichtigen.

Besondere Überprüfung

§ 25

Die Überprüfungen gemäß § 23 Abs 2 bis 6 sind bei
Feuerungsanlagen mit einer Nennwärmeleistung ab 4 kW
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unbeschadet der wiederkehrenden Überprüfung nach
§ 24 vornehmen zu lassen, wenn
1. von der Baubehörde für die Fertigstellungsanzeige ge-

mäß § 17 des Baupolizeigesetzes 1997 ein Kontrollbe-
richt verlangt wird oder die Feuerungsanlage, ausge-
nommen Einzelöfen, sonst erstmalig in Betrieb genom-
men werden soll;

2. der Kessel oder der Brenner der Feuerungsanlage aus-
getauscht, ein Brennstoffwechsel durchgeführt oder
bei Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe die Art der
Beschickung geändert worden ist; oder

3. deutliche äußere Anzeichen (zB verstärkte Rußablage-
rungen) für das Vorliegen einer Störung der Feuerungs-
anlage festgestellt werden, die ein Nichteinhalten der in
den §§ 17 bis 19 festgelegten Grenzwerte vermuten
lässt, und die Instandsetzung der Feuerungsanlage oder
deren Ordnungsmäßigkeit nicht innerhalb der gesetz-
ten Frist, die längstens acht Wochen betragen darf,
durch einen gemäß § 27 Abs 1 Berechtigten im Kon-
trollheft bestätigt wird.

Mängelbehebung

§ 26

(1) Bei den Überprüfungen festgestellte, für die Luft-
reinhaltung bedeutsame Mängel der Feuerungsanlage
sind dem Verfügungsberechtigten über die Feuerungsan-
lage bekannt zu geben. Gleichzeitig ist zu deren Behe-
bung eine angemessene Frist zu setzen, die längstens am
nächstfolgenden 1. September enden darf. Nach der Be-
hebung der Mängel ist eine Nachkontrolle durch eine be-
rechtigte Person durchzuführen. Werden festgestellte
Mängel nicht sofort von der die Überprüfung vornehmen-
den Person befugterweise behoben und die Nachkontrolle
durchgeführt, sind die festgestellten Mängel und die Frist
zu deren Behebung der Gemeinde unter Verwendung des
in der Anlage 1 festgelegten Formblattes mitzuteilen. In
diesem Fall hat der Verfügungsberechtigte die Durchfüh-
rung der Mängelbehebung und der Nachkontrolle der
Gemeinde innerhalb der gesetzten Frist unter Verwen-
dung des in der Anlage 2 festgelegten Formblattes und
unter Anschluss geeigneter Nachweise bekannt zu geben.
Mängel hinsichtlich der Übereinstimmung mit den Anfor-
derungen nach dem 2. Abschnitt sind vom Überprüfungs-
berechtigten der Landesregierung unter Verwendung des
in der Anlage 1 festgelegten Formblatts bekannt zu ge-
ben.

(2) Bei fruchtlosem Ablauf der Frist zur Durchführung
der Mängelbehebung hat die Gemeinde die erforderli-
chen Anordnungen zur Herstellung des rechtmäßigen Zu-
standes zu treffen oder der zur Veranlassung der Behe-
bung der Mängel sonst zuständigen Behörde Mitteilung
zu machen. Die Gemeinde hat auch bei außerhalb von
Überprüfungen festgestellten Verstößen gegen Vorschrif-
ten dieser Verordnung deren Abstellung durch entspre-
chende Anordnungen aufzutragen. Brennstoffe, die nach
den Vorschriften dieser Verordnung in bestimmten Feue-
rungsanlagen nicht verfeuert werden dürfen, augen-
scheinlich aber zum Zweck des Verfeuerns in einer solchen
vorbereitet sind, sind auf Auftrag der Gemeinde vom Ver-
fügungsberechtigten zu entfernen.

Berechtigte Personen

§ 27

(1) Zur Durchführung von Überprüfungen nach § 23
Abs 2 bis 6 sind im Rahmen ihrer Befugnisse berechtigt:
1. Rauchfangkehrer;
2. Personen, die nach der Gewerbeordnung 1994, BGBl

Nr 194, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl I
Nr 59/1999, zur Errichtung, Änderung und Instandset-
zung der Feuerungsanlagen oder zur Durchführung
von Untersuchungen, Überprüfungen und Messungen
an den Feuerungsanlagen befugt sind;

3. Ziviltechniker mit der Befugnis für Gas- und Feuerungs-
technik, für technische Chemie und für Maschinenbau;
sowie

4. einschlägige staatliche oder staatlich autorisierte oder
akkreditierte Prüfanstalten.

Diese Berechtigung verlieren Personen, die wenigstens
dreimal gemäß § 8 Z 6 des Luftreinhaltegesetzes für Hei-
zungsanlagen rechtskräftig bestraft worden sind.

(2) Wiederkehrende jährliche Überprüfungen nach
§ 24 Abs 1 sind bei Feuerungsanlagen mit einer Nennwär-
meleistung bis 1.000 kW von einem Rauchfangkehrer
vorzunehmen, der für das auf Grund des § 106 der Ge-
werbeordnung 1994 festgelegte Kehrgebiet beauftragt
ist. Von der Durchführung ist der über die Feuerungsanla-
ge Verfügungsberechtigte rechtzeitig zu verständigen. Ei-
ne Überprüfung durch den Rauchfangkehrer ist nicht vor-
zunehmen, wenn der Verfügungsberechtigte dem Rauch-
fangkehrer spätestens bis 31. Oktober schriftlich mitteilt,
dass eine andere berechtigte Person die Überprüfung
a) spätestens bis 31. Jänner oder
b) auf Grund eines bestehenden Wartungsvertrages spä-

testens bis 30. Juni
vornehmen wird. Wird im Fall der lit a die Überprüfung
nicht vorgenommen, ist die Überprüfung vom Rauch-
fangkehrer durchzuführen; doch kann, solange nicht die
Überprüfung durch den Rauchfangkehrer erfolgt ist, die
Überprüfung an dessen Stelle auch von einer anderen be-
rechtigten Person durchgeführt werden. Im Fall der lit b ist
keine jährlich wiederkehrende Mitteilung erforderlich; ei-
ne Auflösung des Vertragsverhältnisses ist dem Rauch-
fangkehrer spätestens innerhalb von vier Wochen nach
erfolgter Vertragsauflösung schriftlich mitzuteilen.

(3) Bei Feuerungsanlagen, die nicht vom Rauchfang-
kehrer zu überprüfen sind, hat dieser durch Einsicht in das
Kontrollheft festzustellen, ob die Überprüfungen durch ei-
ne gemäß Z 2 bis 4 berechtigte Person vorgenommen
worden sind. Sind keine oder keine vollständigen Über-
prüfungen vorgenommen worden, hat der Rauchfang-
kehrer der Gemeinde dies mitzuteilen, die die erforderli-
chen Veranlassungen zu treffen hat.

Qualitätssicherung bei Überprüfungen

§ 28

(1) Die zur Durchführung der Überprüfungen berech-
tigten Personen haben die für die Vornahme der Überprü-
fungen erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten stets
auf dem Laufenden zu halten, sich mit den nötigen Gerä-
ten und Einrichtungen auszustatten, die Überprüfungen
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sorgfältig und gewissenhaft vorzunehmen und darüber
Aufzeichnungen zu führen. In ihren Betrieben tätige Per-
sonen dürfen Überprüfungen nur vornehmen, wenn ihre
Eignung dafür auf Grund unbedenklicher Zeugnisse oder
sonstiger Nachweise über die erfolgreiche Zurücklegung
einer entsprechenden Ausbildung feststeht. Auf Verlan-
gen sind der Landesregierung Unterlagen, aus denen die
Erfüllung dieser Anforderungen hervorgeht, vorzulegen.

(2) Die bei Überprüfungen eingesetzten Messgeräte
sind vor ihrem erstmaligen Einsatz und sodann mindes-
tens jährlich zweimal auf ihre Eignung und Messgenauig-
keit überprüfen zu lassen. Von dieser Überprüfungspflicht
ausgenommen sind Messgeräte, die von Prüfanstalten mit
eigenen Kalibriereinrichtungen oder von einschlägigen
staatlichen, staatlich autorisierten oder akkreditierten
Prüfanstalten verwendet werden. Die Überprüfung der
Messgeräte hat gemäß ÖNORM M 7535 Teil 1 bis 6 Prü-
fung von Verbrennungsgasen aus Feuerungsanlagen;
Messgeräte; Anforderungen, Prüfung, Normkennzeich-
nung; Ausgabe November 1997 oder einer gleichwertigen
Europäischen Norm bzw einer gleichwertigen Norm eines
Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines sons-
tigen Vertragsstaates des Europäischen Wirtschaftsrau-
mes zu erfolgen. Nach Vorlage des Prüfberichtes ist bei Er-
füllen der Anforderungen am Messgerät eine von der
Landesregierung dafür aufgelegte Prüfplakette anzubrin-
gen. Die Prüfberichte sind drei Jahre lang von der prüfen-
den Stelle aufzubewahren. Auf Verlangen sind der Lan-
desregierung die Prüfberichte sowie Unterlagen über die
von der Prüfstelle getroffenen qualitätssichernden Maß-
nahmen vorzulegen und entsprechende Auskünfte zu er-
teilen.

(3) Bestehen begründete Zweifel, dass eine gemäß § 27
Abs 1 berechtigte Person ihren Verpflichtungen nach-
kommt, hat die Landesregierung die berechtigte Person
nach der Einräumung einer Möglichkeit zur Rechtferti-
gung zur ordnungsgemäßen Durchführung aufzufordern.
Wurden Verpflichtungen nicht eingehalten, ist davon die
Gemeinde in Kenntnis zu setzen; erforderlichenfalls hat
die Gemeinde die davon betroffenen Verfügungsberech-
tigten zu verständigen. Bei einer wiederholten Verletzung
von Verpflichtungen ist die zur Überwachung der Berech-
tigungsausübung zuständige Behörde oder Stelle in
Kenntnis zu setzen.

Kontrollheft

§ 29

(1) Die Landesregierung hat Kontrollhefte aufzulegen.
Die Kontrollhefte haben jeweils eine einfache Darstellung
der Pflichten des Verfügungsberechtigten sowie der Be-
fugnisse der Überprüfungsberechtigten, insbesondere
auch der Rauchfangkehrer, nach den luftreinhalterechtli-
chen Vorschriften zu enthalten. Die Kontrollhefte beste-
hen aus einzelnen Kontrollberichten, die dem in der Anla-
ge 1 festgelegten Muster zu entsprechen haben. Auf An-
forderung sind den Überprüfungsberechtigten Kontroll-
hefte einzeln oder als Kontingente zur Verfügung zu stel-
len. Die Kontrollhefte sind von den Überprüfungsberech-
tigten gegen Ersatz der tatsächlichen Kosten an die Verfü-
gungsberechtigten zu übergeben.

(2) Die Überprüfungsorgane haben die nach dem Mus-
ter der Anlage 1 zu dieser Verordnung vorgesehenen Da-
ten in das Kontrollheft einzutragen und unter Angabe des
Datums, des Namens des Überprüfungsorgans mit Unter-
schrift und Firmenstempel zu bestätigen. Erstmalig sind
auch die Anlagendaten einzutragen, die bei Änderungen
zu aktualisieren sind. Festgestellte Mängel sind im Kon-
trollheft festzuhalten. Ausdrucke auf Papier sind unter An-
gabe des Namens mit Unterschrift des Überprüfungsor-
gans und Firmenstempel zu bestätigen.

(3) Die Überprüfungsorgane haben die Kontrollberichte
monatlich gesammelt an die Landesregierung und an die
Gemeinde zu übermitteln. Die Übermittlung kann mit Zu-
stimmung der Landesregierung bzw der Gemeinde auch
auf Datenträger erfolgen. Eine Ausfertigung des Kontroll-
berichts, im Fall der Verwendung von Datenträgern ein
dauerhafter Ausdruck auf Papier mit Name und Unter-
schrift des Überprüfungsorgans und Firmenstempel, ver-
bleibt beim Überprüfungsberechtigten. Landesregierung,
Gemeinde und Überprüfungsberechtigte haben die Über-
prüfungsergebnisse drei Jahre lang zu Kontrollzwecken
aufzubewahren.

Datenverwaltung

§ 30

Personen, die nach § 27 Abs 1 zur Überprüfung von
Feuerungsanlagen berechtigt sind, dürfen die zum Zweck
der Überprüfungstätigkeit erforderlichen Daten auch au-
tomationsunterstützt erfassen und verarbeiten. Die Ge-
meinden und die Landesregierung dürfen die übermittel-
ten Daten ausschließlich zur Erfüllung der Aufgaben nach
dem Luftreinhaltegesetz für Heizungsanlagen oder dieser
Verordnung erfassen und verarbeiten. Ebenso ist die
Übermittlung von Daten zwischen den Gemeinden, der
Landesregierung und den Überprüfungsberechtigten nur
zu diesem Zweck zulässig. Die Übermittlung von erfassten
und verarbeiteten Daten an andere als Überprüfungsbe-
rechtigte, die Gemeinde oder die Landesregierung ist un-
zulässig.

7. Abschnitt

Schlussbestimmungen

Verweisungen

§ 31

Verweisungen in dieser Verordnung auf Vorschriften
der Europäischen Union sind als Verweisungen auf fol-
gende Fassungen zu verstehen:
1. RL 92/42/EWG: Die Richtlinie des Rates vom 21. Mai

1992 über die Wirkungsgrade von mit flüssigen oder
gasförmigen Brennstoffen beschickten neuen Warm-
wasserheizkesseln, ABl Nr L 268 vom 29. Oktober
1993, S 112, geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG
des Rates vom 22. Juli 1993, ABl Nr L 220 vom 30. Au-
gust 1993, S 1;

2. RL 90/396/EWG: Die Richtlinie des Rates vom 29. Juni
1990 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten für Gasverbrauchseinrichtungen, ABl Nr
L 196 vom 26. Juli 1990, geändert durch die Richtlinie
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93/68/EWG des Rates vom 22. Juli 1993, ABl Nr L 220
vom 30. August 1993, S 1.

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

§ 32

(1) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2002 in Kraft,
soweit im Folgenden nicht anderes bestimmt ist. Gleich-
zeitig treten die Heizungsanlagenverordnung, LGBl
Nr 43/1984, und die Salzburger Luftreinhalteverordnung,
LGBl Nr 75/1994, in der Fassung der Verordnung LGBl Nr
101/1995 außer Kraft, soweit im Folgenden nicht anderes
bestimmt ist. § 15 der Salzburger Luftreinhalteverord-
nung, LGBl Nr 92/1986, bleibt unberührt.

(2) Die §§ 17 bis 19, 23 Abs 3, 4 und 5, 24 und 25 tre-
ten mit 1. Juli 2002 in Kraft. Bis zu diesem Zeitpunkt blei-
ben die §§ 12 und 13 der Salzburger Luftreinhalteverord-
nung, LGBl Nr 75/1994, in der Fassung der Verordnung
LGBl Nr 101/1995 in Kraft.

(3) § 12 ist nicht auf Feuerungsanlagen sowie Bauteile
von solchen anzuwenden, die bis zu dem im Abs 1 be-
zeichneten Zeitpunkt in Verkehr gebracht werden.

(4) Feuerungsanlagen für Heizöl Leicht, bei denen zu-
folge der Bestimmungen des § 1 Abs 1 der Luftreinhalte-
verordnung, LGBl Nr 75/1994, in der Fassung der Verord-
nung LGBl Nr 101/1995 eine Änderung der Heizölsorte
vorzunehmen ist, sind, wenn die Feuerungsanlage in der
Zeit vom 1. Jänner 1993 bis 1. Juli 1994 eingebaut worden
ist, bis 1. Juli 2002 umzustellen.

(5) Feuerungsanlagen für feste biogene Brennstoffe mit
einer Brennstoffwärmeleistung von über 400 kW bis

4.000 kW müssen den Anforderungen des § 17 ab 1. De-
zember 2002 entsprechen.

Umsetzungs- und Informationsverfahrenshinweis

§ 33

Diese Verordnung dient der Umsetzung folgender EU-
Richtlinien:
1. Richtlinie 78/170/EWG des Rates vom 13. Februar

1978 betreffend die Leistung von Wärmeerzeugern zur
Raumheizung und Warmwasserbereitung in neuen
oder bestehenden nicht industriellen Gebäuden sowie
die Isolierung des Verteilungsnetzes für Wärme und
Warmwasser in nicht industriellen Neubauten in der
Fassung der Richtlinie 82/885/EWG vom 10. Dezem-
ber 1982;

2. Richtlinie 92/42/EWG des Rates vom 21. Mai 1992
über die Wirkungsgrade von mit flüssigen oder gasför-
migen Brennstoffen beschickten neuen Warmwasser-
heizkesseln in der Fassung der Richtlinie 93/68/EWG
vom 22. Juli 1993.

Die Kundmachung erfolgt nach Durchführung des Ver-
fahrens auf Grund der Richtlinie 98/34/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über
ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen
und technischen Vorschriften (Notifikationsnummer
2001/27/A).

Für die Landesregierung:
Der Landeshauptmann:

Schausberger
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101. Verordnung der Salzburger Landesregierung vom
6. November 2001 betreffend die Zulässigkeit der Ver-
wendung bestimmter Grundflächen in der Marktgemein-
de Tamsweg für Handelsgroßbetriebe aus überörtlicher
Sicht (Standortverordnung Marktgemeinde Tamsweg –

Projekt an der Bundesstraßenbrücke über die Taurach)

Auf Grund des § 11a des Salzburger Raumordnungsge-
setzes 1998, LGBl Nr 44, in der geltenden Fassung wird
verordnet:

§ 1

Vom Standpunkt der überörtlichen Raumplanung ist
die Verwendung der Grundstücke Nr 419/9, 424/1 und
424/2, KG 58015 Mörtelsdorf, für Handelsgroßbetriebe
der Kategorie Verbrauchermärkte gemäß § 17 Abs 9 und
10 lit a ROG 1998 bis zu einer Gesamtverkaufsfläche von
600 m2 zulässig.

§ 2

Die Entscheidung der Gemeindevertretung von Tams-
weg über eine damit übereinstimmende Ausweisung der
Grundfläche im Flächenwidmungsplan der Gemeinde ist
davon unabhängig zu treffen.

Für die Landesregierung:
Der Landeshauptmann:

Schausberger

102. Verordnung der Salzburger Landesregierung vom
6. November 2001 betreffend die Zulässigkeit der Ver-
wendung bestimmter Grundflächen in der Stadtgemein-
de St Johann im Pongau für Handelsgroßbetriebe aus
überörtlicher Sicht (Standortverordnung Stadtgemeinde

St Johann im Pongau – Projekt C & C-Markt Wedl)

Auf Grund des § 11a des Salzburger Raumordnungsge-
setzes 1998, LGBl Nr 44, in der geltenden Fassung wird
verordnet:

§ 1

Vom Standpunkt der überörtlichen Raumplanung ist die
Verwendung der Grundstücke Nr 680/6, 681/6, 681/10,
679/3 und 679/4, alle KG 55122 Reinbach, für Handels-
großbetriebe der Kategorie C & C-Märkte gemäß § 17
Abs 9 und 10 lit b ROG 1998 bis zu einer Gesamtverkaufs-
fläche von 4.000 m2 einschließlich der bestehenden Ver-
kaufsflächen zulässig.

§ 2

Die Entscheidung der Gemeindevertretung von St Jo-
hann im Pongau über eine damit übereinstimmende Aus-
weisung der Grundfläche im Flächenwidmungsplan der
Gemeinde ist davon unabhängig zu treffen.

Für die Landesregierung:
Der Landeshauptmann:

Schausberger

103. Verordnung der Salzburger Landesregierung vom
2. Oktober 2001, mit der die Bau-Delegierungsverord-
nung 1998 für den Bezirk Zell am See – Pinzgau sowie
die Bau-Delegierungsverordnung für den politischen Be-

zirk Zell am See geändert werden

Auf Grund des § 16 Abs 5 der Salzburger Gemeinde-
ordnung 1994, LGBl Nr 107, in der geltenden Fassung
wird verordnet:

Artikel I

Die Bau-Delegierungsverordnung 1998 für den Bezirk
Zell am See – Pinzgau, LGBl Nr 88 in der Fassung der
Kundmachung LGBl Nr 44/1999, wird geändert wie folgt:

1. Im § 1 Abs 1 lautet der Einleitungssatz: „Für die Ge-
meinden Kaprun, Neukirchen am Großvenediger und Nie-
dernsill wird die Besorgung folgender Angelegenheiten
der örtlichen Baupolizei auf die Bezirkshauptmannschaft
Zell am See übertragen:“

2. Nach § 6 wird angefügt:

„§ 7

(1) § 1 in der Fassung der Verordnung LGBl Nr 103/
2001 tritt mit 1. Oktober 2001 in Kraft.

(2) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung
LGBl Nr 103/2001 anhängige Verfahren sind nach den bis
dahin geltenden Vorschriften zu Ende zu führen.“

Artikel II

Die Bau-Delegierungsverordnung für den politischen
Bezirk Zell am See, LGBl Nr 101/1968, zuletzt geändert
durch die Verordnung LGBl Nr 88/1998, wird dahinge-
hend geändert, dass im Einleitungssatz des § 1 Abs 1 das
Wort „Kaprun“ entfällt.

Artikel III

Artikel II tritt mit 1. Oktober 2001 in Kraft.

Für die Landesregierung:
Der Landeshauptmann:

Schausberger

104. Verordnung der Salzburger Landesregierung vom
2. Oktober 2001 zur Änderung der Verordnung, mit der
die Bezirksverwaltungsbehörden und die Schulleiter zur
Vornahme bestimmter Maßnahmen in Ausübung der
Diensthoheit über die Salzburger Landeslehrer ermäch-

tigt werden

Auf Grund des § 1 Abs 5 des Salzburger Landeslehrer-
Diensthoheitsgesetzes 1985, LGBl Nr 138, in der gelten-
den Fassung wird verordnet:

Die Verordnung der Salzburger Landesregierung vom
21. August 1997, LGBl Nr 61, in der Fassung der Kundma-
chung LGBl Nr 99/1997 wird geändert wie folgt:

1. Dem Verordnungstitel wird die Kurzbezeichnung und
Abkürzung „(Landeslehrer-Diensthoheits-Ermächtigungs-
verordnung – LL-DHEG)“ angefügt.



2. Im § 2 Abs 1 wird angefügt:
„g) die Festlegung der Diensteinteilung der Landeslehrer

im Sinn des § 43 LDG 1984.“

3. Im § 3 wird angefügt:
„(3) § 2 Abs 1 in der Fassung der Verordnung LGBl Nr

104/2001 tritt mit Beginn des Schuljahres 2001/2002 in
Kraft.“

Für die Landesregierung:
Der Landeshauptmann:

Schausberger

105. Kundmachung der Salzburger Landesregierung
vom 9. November 2001 über die Anerkennung der Ge-

meinde Vigaun als Kurort

Auf Grund des § 13 Abs 5 des Salzburger Heilvorkom-
men- und Kurortegesetzes 1997, LGBl Nr 101, in der gel-
tenden Fassung wird kundgemacht:

Die Landesregierung hat mit Bescheid vom 10. Jänner
2001, Zahl 9/01-42.609/24-2001, das Gebiet der Ge-
meinde Vigaun, politischer Bezirk Hallein, nach Maßgabe
des in der Verordnung LGBl Nr 106/2001 festgesetzten
Kurbezirkes gemäß § 13 Abs 4 des Salzburger Heilvor-
kommen- und Kurortegesetzes als Kurort anerkannt.

Für die Landesregierung:
Burgstaller

106. Verordnung der Salzburger Landesregierung vom
19. Oktober 2001, mit der der Kurbezirk des Kurortes

„Bad St Barbara in Vigaun“ festgesetzt wird

Auf Grund des § 17 Abs 1 des Salzburger Heilvorkom-
men- und Kurortegesetzes 1997, LGBl Nr 101, in der gel-
tenden Fassung wird verordnet:

§ 1

Der Kurbezirk des Kurortes „Bad St Barbara in Vigaun“
(Kundmachung LGBl Nr 105/2001) umfasst das innerhalb
der folgenden Grenzlinien befindliche Gebiet der Gemein-
de Vigaun:

Die Grenzlinie führt auf dem Liedererweg südwestlich
des Kurzentrums in nördlicher Richtung bis zur St Marga-
rethener-Straße, weiter über den Bruderlochweg nach
Norden bis zur nördlichen Ecke des zum Haus Nr 13 (Neu-
reiter) gehörenden Grundstückes. Von dort verläuft sie
südöstlich über den Fuß der Daxerleiten quer über den
Kreuzangerweg wieder zur St Margarethener-Straße in
Richtung Riedl bis zu deren Kurve nach Nordosten. An
dieser Stelle verlässt die Grenzlinie den Straßenverlauf und
führt westlich vorbei am Gebäudekomplex Kleinstocker
bis zur nördlichen Gemeindegrenze Vigauns zu Adnet. Sie
nimmt ihren weiteren Verlauf entlang der Gemeindegren-
ze (nördlich des Großstocker, Wallmann- und Holzergut)
nach Osten und weiter entlang der nordöstlichen Ge-
meindegrenze am Waldrand bis zur Zufahrt nach Unter-
gudorten. Entlang dieser Zufahrt führt sie östlich von
Lengfeld in Richtung Süden bis zu deren Einmündung in

die Obere Langgasse. An dieser Stelle biegt die Grenzlinie
nach Süd-Südwesten und führt entlang der Oberen Lang-
gasse, östlich vorbei am Gebäude Steinhauser, bis Vorder-
bichl, wo sie den Güterwegverlauf nach West-Südwesten
verlässt; sie verläuft in einem 100-m-Abstand in nördli-
cher Richtung parallel zur L 210 und führt unter Einschluss
der Liegenschaft Vigaun Nr 166 entlang des Waldrandes
nach Nord-Nordwesten bis einschließlich Winterbichl; sie
verläuft weiter entlang der Waldgrenze nach Nordwesten
bis zur südöstlich vom Obersamhof gelegenen Siedlung
und dann südwestlich bzw einschließlich dieser Siedlung
nach Nordwesten einschließlich des Obersamhofes. Wei-
ter führt sie in westlicher Richtung bis zum Eckpunkt des
Liedererweges beim Kurzentrum.

§ 2

Die Grenzen des Kurbezirkes sind im Lageplan Kurort
„Bad St Barbara in Vigaun“ vom 6. März 2001 im Maß-
stab 1 : 5.000 festgelegt, der wesentlicher Bestandteil die-
ser Verordnung ist. Er liegt beim Amt der Salzburger Lan-
desregierung, bei der Bezirkshauptmannschaft Hallein so-
wie im Gemeindeamt Vigaun während der für den Partei-
enverkehr bestimmten Amtsstunden (§ 13 Abs 5 AVG) zur
allgemeinen Einsicht auf.

Für die Landesregierung:
Der Landeshauptmann:

Schausberger

107. Kundmachung des Landeshauptmannes von Salz-
burg vom 6. November 2001 über die Aufhebung einer
Bestimmung des Landesvergabegesetzes durch den Ver-

fassungsgerichtshof

Auf Grund des Art 140 Abs 5 und 6 des Bundes-Verfas-
sungsgesetzes in Zusammenhalt mit § 64 Abs 2 des Ver-
fassungsgerichtshofgesetzes 1953, BGBl Nr 85, jeweils in
der geltenden Fassung wird kundgemacht:

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis vom 11.
Oktober 2001, G 132-136/01-18, zugestellt am 22. Okto-
ber 2001, die Wortfolge „das Land“ im § 1 Abs 1 Z 1 des
Gesetzes über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Landes-
vergabegesetz – LVergG), LGBl Nr 1/1998, als verfas-
sungswidrig aufgehoben. Die Aufhebung tritt mit Ablauf
des 30. September 2002 in Kraft. Frühere gesetzliche Be-
stimmungen treten nicht wieder in Wirksamkeit.

Der Landeshauptmann:
Schausberger

108. Kundmachung des Landeshauptmannes von Salz-
burg vom 6. November 2001 über die Feststellung der
Verfassungswidrigkeit einer bereits außer Kraft getrete-
nen Bestimmung des Salzburger Landesstraßengesetzes

1972 durch den Verfassungsgerichtshof

Auf Grund des Art 140 Abs 5 des Bundes-Verfassungs-
gesetzes in Zusammenhalt mit § 64 Abs 2 des Verfas-
sungsgerichtshofgesetzes 1953, BGBl Nr 85, jeweils in der
geltenden Fassung wird kundgemacht:
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Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis vom 11.
Oktober 2001, G 8/01-13, zugestellt am 22. Oktober 2001,
festgestellt, dass im § 1 Abs 3 des Salzburger Landesstra-
ßengesetzes 1972, LGBl Nr 119, in der Fassung vor der Lan-
desstraßengesetz-Novelle 2001 die Wortfolgen „Als ge-

schlossene Ortschaft“ und „das Ortsgebiet gemäß den stra-
ßenpolizeilichen Vorschriften,“ verfassungswidrig waren.

Der Landeshauptmann:
Schausberger
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